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Präambel 
1. Diese Richtlinie regelt die zulässige und verantwortungsvolle Nutzung generativer 

Künstlicher Intelligenz (gKI) im Rahmen von Qualifizierungsarbeiten an der Erziehungs-
wissenschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig. Sie dient der Sicherung wissen-
schaftlicher Integrität, der Einhaltung ethischer und rechtlicher Standards sowie der 
Wahrung der Eigenleistung der Autorinnen. 

2. Diese Richtlinie ist die spezifizierende Regelung nach §4 der Satzung der Universität 
Leipzig zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis (SGWP, 2025). Ihr zufolge sind 
Qualifizierungsarbeiten eigenständig zu erbringen. Beim Einsatz von gKI besteht in defi-
nierten Anwendungsfällen (§1 dieser Richtlinie) die Pflicht zur Transparenz und zur Of-
fenlegung, insbesondere zur Wahrung des Vertrauens in Wissenschaft und Forschung. 

 

§1 Definitionen 
1. „Künstliche Intelligenz ist die Fähigkeit einer Maschine, menschliche Fähigkeiten wie 

logisches Denken, Lernen, Planen und Kreativität zu imitieren. […] KI-Systeme sind in 
der Lage, ihr Handeln anzupassen, indem sie die Folgen früherer Aktionen analysieren 
und autonom arbeiten“ (Europäisches Parlament, 2020). Dabei sind nicht-generative 
und generative KI zu unterscheiden. Während nicht-generative KI bestehende Inhalte 
abruft und diese klassifiziert, erstellt gKI durch eine sprachliche Eingabe („Prompt“) 
neue Inhalte. 

2. Die Autorinnenschaft ist nach §2, Absatz 1, Satz 4 der Satzung zur Sicherung guter wis-
senschaftlicher Praxis an der Universität Leipzig (SGWP, 2025) geregelt. Wissenschaftli-
che Eigenständigkeit ist in der Konsequenz nur dann gegeben, wenn keines der Bestim-
mungselemente nach SGWP §2, Absatz 1, Satz 4 durch gKI allein erstellt wurde. 

3. Es gelten die vier Risikostufen der Europäischen Kommission (2025) nach dem risikoba-
sierten Ansatz: inakzeptables Risiko, hohes Risiko, begrenztes Risiko sowie minimales 
oder kein Risiko. Für Grundlagenmodelle mit allgemein anwendbaren Funktionen wird 
der Begriff „General purpose AI model“ definiert (EU AI Act, 2024, Artikel 3, Absatz 63). 
General purpose AI, die zur Generierung von Inhalten genutzt wird, zählt im risikobasier-
ten Ansatz ebenfalls als gKI mit begrenztem Risiko und fällt unter die Transparenz-
pflicht. 

 

Kommentierende Erläuterung zu §1 Definitionen  

Die Risikostufen nach dem risikobasierten Ansatz des EU AI Act lauten wie folgt: 

Risikostufe Definition Beispiele 

Inakzeptables Ri-
siko 

Alle KI-Systeme, die als klare 
Bedrohung für die Sicherheit, 
die Lebensgrundlagen und die 
Rechte der Menschen angese-
hen werden, sind in der EU ver-
boten. 

Schädliche KI-basierte Mani-
pulation und Täuschung, Sozi-
ales Scoring, Risikobewertung 
und -vorhersage von Strafta-
ten, Emotionserkennung an 
Arbeitsplätzen und Bildungs-
einrichtungen 
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Hohes Risiko KI-Anwendungsfälle, die 
schwerwiegende Risiken für 
die Gesundheit, die Sicherheit 
oder die Grundrechte darstel-
len können, werden als hoch-
riskant eingestuft. 

Sicherheitskomponenten in 
kritischer Infrastruktur, KI-Lö-
sungen in Bildungseinrichtun-
gen, die den Zugang zu Bil-
dung und den Verlauf des Be-
rufslebens einer Person be-
stimmen können (z. B. auto-
matisierte Bewertung von Prü-
fungen, automatisierte Täu-
schungsprüfung), KI-Anwen-
dungsfälle in der Strafverfol-
gung 

Begrenztes Risiko Dies bezieht sich auf Risiken, 
die mit der Notwendigkeit der 
Transparenz in Bezug auf den 
Einsatz von KI verbunden sind. 
Mit dem KI-Gesetz werden 
spezifische OUenlegungs-
pflichten eingeführt, um si-
cherzustellen, dass Menschen 
informiert werden, wenn dies 
zur Wahrung des Vertrauens 
erforderlich ist. 

Menschen sollten bei der Ver-
wendung von KI-Systemen wie 
Chatbots darauf hingewiesen 
werden, dass sie mit einer Ma-
schine interagieren, damit sie 
fundierte Entscheidungen 
treUen können. Bestimmte KI-
generierte Inhalte sollten klar 
und sichtbar gekennzeichnet 
werden. Dies betriUt u. a. 
Deep Fakes oder Texte, die 
veröUentlicht werden, um die 
ÖUentlichkeit über Angele-
genheiten von öUentlichem 
Interesse zu informieren. 

Minimales oder 
kein Risiko 

Mit dem KI-Gesetz (EU AI Act) 
werden keine Vorschriften für 
KI eingeführt, die als minimal 
oder nicht risikobehaftet gel-
ten. 

Die überwiegende Mehrheit 
der derzeit in der EU verwen-
deten KI-Systeme fällt in diese 
Kategorie. Dazu gehören An-
wendungen wie KI-fähige Vi-
deospiele oder Spamfilter. 

General Purpose AI 
(GPAI) 

„KI-Modell mit allgemeinem Ver-
wendungszweck“ ein KI-Modell — 
einschließlich der Fälle, in denen 
ein solches KI-Modell mit einer 
großen Datenmenge unter umfas-
sender Selbstüberwachung trainiert 
wird —, das eine erhebliche allge-
meine Verwendbarkeit aufweist und 
in der Lage ist, unabhängig von der 
Art und Weise seines Inverkehrbrin-
gens ein breites Spektrum unter-
schiedlicher Aufgaben kompetent zu 
erfüllen, und das in eine Vielzahl 
nachgelagerter Systeme oder An-
wendungen integriert werden kann 

Große Sprachmodelle, Basis-
modelle (ChatGPT, Gemini), 
die in vielen Bereichen ein-
setzbar sind. Die meisten im 
Rahmen wissenschaftlichen 
Arbeitens eingesetzten KI-Sys-
teme fallen in diese Kategorie. 
Es gelten die gleichen Regeln 
der OUenlegung wie in der Ri-
sikostufe „begrenztes Risiko“. 
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[…]“ (EU AI Act, Artikel 3, Num-
mer 63). 

Tabelle erstellt nach den Angaben der Europäischen Kommission: https://digital-strategy.ec.eu-
ropa.eu/de/policies/regulatory-framework-ai#ecl-inpage-a-risk-based-approach  

Siehe auch: EU Verordnung über Künstliche Intelligenz (EU AI Act), Artikel 3 (Begriffsbestim-
mungen): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401689  

Literaturdatenbanken und Suchmaschinen nutzen KI i.d.R. in nicht-generativer Form, sodass 
diese ohne weitere Zitation (wie bisher auch) von Studierenden und Forschenden genutzt wer-
den können. Dies betrifft nicht nur die gängigen Suchmaschinen (z.B. scholar.google), sondern 
auch Fachdatenbanken (z.B. Web of Science, Psychinfo) oder Literaturverwaltungsprogramme 
(z.B. Citavi, Mendeley). 

Die SGWP der Universität Leipzig benennt in §2, Absatz 1 Kriterien für eine Autorinnen- oder Mit-
autorinnenschaft: „Autor oder Autorin ist, wer einen genuinen, nachvollziehbaren Beitrag zum 
Inhalt einer wissenschaftlichen Text-, Daten- oder Softwarepublikation geleistet hat. Alle Auto-
ren und Autorinnen stimmen der finalen Fassung des Manuskriptes, das publiziert werden soll, 
zu. Sie tragen für die Publikation die gemeinsame Verantwortung, es sei denn, es wird explizit 
anders ausgewiesen. Folgende konkrete Beiträge entsprechen üblicherweise, jeweils für sich 
allein und unter Berücksichtigung der fachspezifischen Praxis, den Kriterien für eine Autor- oder 
Mitautorschaft:  

- Konzeption einer wissenschaftlichen Studie oder 
- Entwicklung von Methoden zur Durchführung einer Studie oder 

Erarbeitung, Erhebung, Beschaffung, Bereitstellung der Daten, der Software, der Quel-
len oder 

- Analyse/Auswertung oder Interpretation der Daten, Quellen und der aus diesen folgen-
den Schlussfolgerungen oder Verfassen eines Manuskriptes“. 

Wir empfehlen auch die Richtlinien der DFG zur Autorinnenschaft zur Kenntnis zu nehmen 
(DFG, 2019, S. 19). Diese stehen inhaltlich im Einklang mit der Satzung zur Sicherung guter wis-
senschaftlicher Praxis (SGWP, 2025) und beschreiben einzelne Aspekte noch ausführlicher. 

Wichtig ist, dass eine einreichende Autorin auch für die anderen Autorinnen haftet. Sollte bspw. 
ein Zeitschriftenartikel im Rahmen einer kumulativen Dissertation von mehreren Autorinnen 
verfasst werden und eine andere Autorin verstößt gegen die Regelung dieser Richtlinie, dann ist 
die einreichende Autorin auch für den Inhalt und die unzulässige Verwendung durch die andere 
Autorin verantwortlich, insbesondere weil sie dies hätte prüfen müssen. 

 

§2 Hinweise zum Einsatz von gKI: Anwendungsfälle  
1. In Qualifizierungsarbeiten kann gKI in Einsatzszenarien mit begrenztem Risiko sowie Ge-

neral Purpose AI (§1, Absatz 3) verwendet werden. Bei einem Einsatz mit hohem Risiko 
muss eine Beratung durch die Kommission für Ethik sicherheitsrelevanter Forschung 
(KEF) erfolgen und es sollte eine Stellungnahme des Ethikbeirats beantragt werden. 

2. Anwendungsfälle mit begrenztem Risiko und die Verwendung von General Purpose AI 
unterliegen einer Transparenzpflicht. Dieser Transparenzpflicht muss mindestens in der 
Selbstständigkeitserklärung nachgekommen werden, indem mindestens der Anwen-
dungsfall sowie das verwendete gKI-Tool angegeben werden. 

3. Der Einsatz gKI soll angemessen reflektiert werden. 
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4. In Bezugnahme auf die Satzung der Universität Leipzig zur Sicherung guter wissen-
schaftlicher Praxis (SGWP, 2025) ist der Einsatz von gKI für das Verfassen ganzer Texte 
oder Abschnitte sowie deren unveränderte Übernahme in eine Qualifizierungsarbeit, 
das Erfinden oder Abändern von Daten durch gKI unzulässig. Von dieser Regelung sind 
von KI generierter Output oder generierte Daten ausgenommen, wenn diese selbst For-
schungsgegenstand sind. Auch die fehlende Kennzeichnung einer kennzeichnungs-
pflichtigen Verwendung von gKI gilt als unzulässig. 
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Kommentierende Erläuterung zum §2 Hinweise zum Einsatz von gKI: Anwendungsfälle:  

In §2, Absatz 1 wird benannt, dass mit Beratung seitens der KEF auch gKI mit hohem Risiko ein-
gesetzt werden kann – insbesondere bei Forschungsfragen, die dies erforderlich machen. Bei-
spiele für Anwendungsfälle wären: Automatisierte Generierung von Förderplänen und deren 
Verwendung im Rahmen von Feststellungsverfahren oder sonderpädagogische Gutachten, 
Emotionserkennung mit Eye-Tracking. Es geht deutlich um andere Anwendungsszenarien als im 
Rahmen wissenschaftlichen Arbeitens und um Anwendungsfälle in spezifischen Forschungs-
fragen. Dennoch sollte dies kritisch reflektiert werden, da dies z.T. gängige Praxis an Schulen 
ist. 

In Absatz 2 des §2 wird ausgewiesen, dass die Verwendung von gKI mindestens in der Selbst-
ständigkeitserklärung benannt sein muss. Hierzu gibt es Muster-Erklärungen im Anhang dieser 
Richtlinie. Es wird empfohlen, dass diese verwendet werden. Mindestens heißt hier aber auch, 
dass weitergehende Angaben zur Verwendung von gKI zwischen Betreuerin und Prüfungskandi-
datin besprochen werden können bzw. sollten. Hier ginge es beispielsweise um die Zitation von 
generierten Bildern direkt in der Abbildungsbeschriftung oder die transparente Offenlegung als 
Methodik (z.B. bei der Generierung von Codes oder induktiver Kategorienbildung). 

In §2, Absatz 3 wird die Reflektion des Einsatzes gKi eingefordert. Angemessen meint in diesem 
Kontext, dass unterschiedliche Anwendungsfälle unterschiedliche Grade der Reflexion erfor-
dern können. Je näher die Nutzung der gKI am Kern der wissenschaftlichen Arbeit (z B. Code-
Erstellung) ist, desto tiefgreifender sollte die Reflexion erfolgen, z.B. ausführliche Diskussion, 
welche Konsequenzen die Code-Generierung durch die gKI hat, auch im Sinne der Nachvoll-
ziehbarkeit und Validität von Forschungsergebnissen. Je mehr es sich um eine formale Nutzung 
gKI (z. B sprachliche Glättung ähnlich eines Lektorats) handelt, desto kürzer kann die Reflexion 
ausfallen (z. B. im Methodenteil oder der Methodendiskussion „Zur sprachlichen Überarbeitung 
wurde generative Künstliche Intelligenz genutzt.“). Die APA (American Psychological Associa-
tion) fordert die Dokumentation und Reflexion des Einsatzes gKI im Methodenteil der Arbeit, ins-
besondere wie und wozu diese eingesetzt wurde. In kürzeren Texten kann dies in der Einleitung 
geschehen. Diese Dokumentation kann wiederum entweder im Rahmen der methodischen Vor-
gehensweise (z. B. Code-Generierung, Überarbeitung von Erhebungsinstrumenten) oder in der 
Methodendiskussion (z. B. ethische Reflexion der Gefahr von Vereinheitlichung von Sprache, 
wenn gKI zur Glättung von Sprache bzw. Anpassung des Sprachstils verwendet wurde) erfolgen. 
Es wird empfohlen, das konkrete Ausmaß und die Reflexionstiefe mit der Betreuerin zu bespre-
chen. 

Beispiele für verschiedene Anwendungsfälle finden sich in der Tabelle im Anhang. 

1) Ideen für Datensätze/Fehlerbehebung bei der Programmierung (gelb) 
• Eine Syntax in SPSS oder ein Code in R wurde selbst geschrieben, er wird aber nicht 

oder fehlerhaft ausgeführt. Die gKI wird verwendet, um den Fehler zu finden und zu be-
heben 

• Probeweise werden Fallbeispiele generiert, die es zulassen, Erhebungs- und Auswer-
tungsinstrumente mit generierten Daten zu erproben und daraufhin Anpassungen vor-
zunehmen, die generierten Daten dürfen nicht in die Arbeit aufgenommen werden – kon-
kretes Beispiel: Entwicklung eines Pakets für das Statistikprogramm R, die Funktionali-
tät der Berechnungen und deren Richtigkeit wird an mehreren generierten Datensätzen 
geprüft 

2) Einsatz als Interrater im Rahmen qualitativer Auswertungen (zur Berechnung der Interra-
ter-Reliabilität) 

• Qualitative Analyse: als zweiter Rater ordnet die gKI die definierten Text-
stellen den existierenden Kategorien zu, die Übereinstimmung zwischen 
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gKI-Zuordnung und Zuordnung durch die Autorin wird berechnet (Interra-
ter-Reliabilität) 

• Titel-/Abstractscreening im Rahmen von Reviews und Meta-Analysen: 
Anhand vorher durch die Autorin bestimmter Kriterien wird mittels des 
Screenings entschieden, ob eine Quelle in die Arbeit aufgenommen wird, 
die Übereinstimmung zwischen gKI-Auswahl und Auswahl durch die Au-
torin wird berechnet (Interrater-Reliabilität) 

§3 Regelungen zum Datenschutz 
1. Personenbezogene Daten im Sinne von Art. 4 Nr. 1 DSGVO sind etwa Klarnamen, An-

schriften oder Kontaktdaten. Auch die menschliche Stimme stellt ein personenbezoge-
nes Merkmal dar und ist den besonderen Kategorien personenbezogener Daten gemäß 
Art. 9 DSGVO zugeordnet. 

2. Die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Einsatz von gKI darf ausschließlich 
DSGVO-konform erfolgen. 

3. Die Verarbeitung von Eingaben darf ausschließlich unter Beachtung des Urheberrechts 
erfolgen. 

 

Kommentierende Erläuterung zum §3: Regelungen zum Datenschutz:  

Nicht jedes generative KI-System erfüllt die Anforderungen der DSGVO, insbesondere wenn die 
Serverinfrastruktur außerhalb Europas betrieben wird. Dies birgt Risiken für die DSGVO-Konfor-
mität, da zu berücksichtigen ist, dass eingegebene Inhalte oftmals in das Training der Sprach-
modelle einfließen. Aus Datenschutzgründen ist die Verwendung von gKI bei der Dateneingabe, 
insbesondere beim Transkribieren und Codieren von Audio- und Videodaten, transparent zu 
machen oder. das Einverständnis seitens der Untersuchungssubjekte einzuholen. 

Der Datenschutz stellt bei der Nutzung gKI eine besondere Herausforderung dar. Insbesondere 
die Nutzung cloudbasierter Transkription kann ggf. nicht DSGVO-konform sein. Daher ist es be-
deutsam, z.B. bei Interviews soziodemographische Daten nicht transkribieren zu lassen. Auch 
personenbezogene Daten sollten nie in eine gKI eingegeben werden. Wenn möglich, sollten die 
demographischen Daten nicht aufgezeichnet, sondern als Fragebogen erhoben werden. 

Die Einwilligungserklärung sollte den Hinweis auf die datenschutzrechtlichen Rahmenbedin-
gungen der eingesetzten Software sowie die namentliche Benennung der Software enthalten. 
Die datenschutzrelevanten Aspekte werden im besten Fall in getrennten Zustimmungserklärun-
gen erfasst. Folgende vier Entscheidungspunkte sind nach der DSGVO relevant: (1) Einver-
ständnis zur Teilnahme am Interview, (2) Einwilligung in die Aufzeichnung und lokale Speiche-
rung, (3) Einwilligung in die cloudbasierte Speicherung sowie (4) Einwilligung in die Verarbeitung 
durch gKI-gestützte Anwendungen. 

Wenn kein Einverständnis für gKI-basierte Datenverarbeitung, z.B. die Transkription von Inter-
views, vorliegt, muss dies (wie früher) manuell vorgenommen werden. 

Analog zum gängigen Vorgehen in der IT wird datenschutzrechtlich „local first“ empfohlen, das 
heißt lokale Projektrealisierungen sind den cloudbasierten vorzuziehen. Cloudbasierte Anwen-
dungen sind Amberscript oder MaxQDA. Lokale gKI, die keine Cloud nutzt, ist z. B. noScribe. 
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§4 Umgang bei Verstoß gegen die gute wissenschaftli-
che Praxis 

1. Der Einsatz von gKI in Qualifizierungsarbeiten ist ausschließlich im Rahmen der in dieser 
Richtlinie festgelegten Vorgaben zulässig (s. Abschnitt 1). Jeder Einsatz von gKI entge-
gen den Regelungen dieser Richtlinie oder ohne transparente Kennzeichnung ist als 
Täuschungsversuch zu werten. Als unzulässiger Einsatz gilt die Verwendung von gKI ent-
sprechend §2, Absatz 3 oder die Missachtung der Transparenzpflicht nach §2, Absatz 2: 

a. Wird gKI genutzt, ohne dass dies wie vorgeschrieben kenntlich gemacht oder do-
kumentiert wurde, gilt dies als Täuschungsversuch.  

b. Werden Inhalte aus gKI ungeprüft in eine Qualifikationsarbeit übernommen und 
erweisen sich diese als fehlerhaft, irreführend oder inhaltlich nicht belastbar, 
kann dies als Täuschung oder mangelnde wissenschaftliche Sorgfalt gewertet 
werden. In diesem Fall wird die gesamte Arbeit mit „nicht bestanden“ bewertet. 

2. Nachträglicher Nachweis unzulässiger Nutzung von gKI: Derzeit stehen zur Überprüfung 
des Einsatzes gKI in Qualifizierungsarbeiten nur eingeschränkt technische Mittel zur 
Verfügung. Autorinnen werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die unzulässige 
Nutzung von gKI – auch wenn diese zum Zeitpunkt der Prüfung auf unzulässige gKI-Nut-
zung nicht unmittelbar nachweisbar war – nachträglich festgestellt werden kann. 

a. Wird nachträglich festgestellt, dass eine Qualifizierungsarbeit unter unzulässi-
ger Nutzung von gKI erbracht wurde, gilt die Leistung als „nicht bestanden“. 

b. Die nachträgliche Feststellung unzulässiger gKI-Nutzung kann – abhängig vom 
Zeitpunkt der Entdeckung – auch zur Aberkennung bereits erworbener Ab-
schlüsse und zur Aberkennung verliehener akademischer Grade (Bachelor, Mas-
ter, Staatsexamen, Dr., PD) führen. 

 

Kommentierende Erläuterung zum §4 Umgang bei Verstoß gegen die gute wissenschaftliche 
Praxis:  

Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass gKI Fehler macht – sowohl formaler als auch in-
haltlicher Art. Diese Fehler können nur mit eigenem Wissen sinnvoll aufgedeckt werden. Somit 
bedarf jeglicher Text und jegliche Verwendung von gKI der kritischen Reflexion und der Kenntnis 
der Quellen, die der eigenen Arbeit zugrunde liegen.  
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Anhang 1: Muster für Selbstständigkeitserklärungen 
 

Muster Selbstständigkeitserklärung Dissertation  
(§10, Absatz 4 der Promotionsordnung) 

 

Hiermit versichere ich an Eides statt, dass die wissenschaftliche Eigenleistung in dieser Disser-
tation gewahrt wurde. Ich übernehme die Verantwortung für den Inhalt der Dissertation vollum-
fänglich. Künstliche Intelligenz habe ich ausschließlich im erlaubten Rahmen (§2, KI-Richtlinie 
der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät) verwendet sowie auf Korrektheit und Relevanz ge-
prüft. Ich bin verantwortlich für ggf. durch KI generierte fehlerhafte oder verzerrte Referenzen, 
Datenschutz- und Urheberrechtsfragen oder Plagiate.  

Ich habe keine anderen als die in der Arbeit angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt. Die 
Dissertation habe ich in gleicher oder ähnlicher Form in noch keiner anderen Prüfung oder in 
zurückliegenden (nicht erfolgreichen) Promotionsverfahren vorgelegt. Sämtliche wörtlichen 
oder sinngemäßen Übernahmen und Zitate sind kenntlich gemacht und im Fließtext und/oder 
Literaturverzeichnis nachgewiesen. 

Ich habe die Satzung der Universität Leipzig zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis zur 
Kenntnis genommen und erkenne diese an. 

Ich bin mir bewusst, dass ein Täuschungsversuch zum Nicht-Bestehen der Arbeit bis zur nach-
träglichen Aberkennung des Doktorgrades führen kann. 

 

Ich habe folgende Hilfsmittel genutzt: 

 

Anwendungsfall Genutztes gKI-Tool  
(URL des Tools in Klammern ange-

ben) 

Betro7ene Teile der Arbeit  
(in Absprache mit der Betreuerin) 

Datenanalyse  Kapitel xy 
Kreative Inhalte  Abbildungen a,b,c 
…anderes (bitte in 
Spalte 2 eintragen) 

  

 

   
Ort, Datum  Unterschrift 
  (Vorname Name) 
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Muster Selbstständigkeitserklärung Bachelor- oder Masterarbeit 

 

Hiermit versichere ich an Eides statt, dass die wissenschaftliche Eigenleistung in dieser Ba-
chelorarbeit/ Masterarbeit gewahrt wurde. Ich übernehme die Verantwortung für den Inhalt der 
Bachelorarbeit/ Masterarbeit vollumfänglich. Künstliche Intelligenz habe ich ausschließlich im 
erlaubten Rahmen (§2, KI-Richtlinie der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät) verwendet so-
wie auf Korrektheit und Relevanz geprüft. Ich bin verantwortlich für ggf. durch KI generierte feh-
lerhafte oder verzerrte Referenzen, Datenschutz- und Urheberrechtsfragen oder Plagiate.  

Ich habe keine anderen als die in der Arbeit angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt. Die 
Arbeit habe ich in gleicher oder ähnlicher Form in noch keiner anderen Prüfung vorgelegt. Sämt-
liche wörtlichen oder sinngemäßen Übernahmen und Zitate sind kenntlich gemacht und im 
Fließtext und/oder Literaturverzeichnis nachgewiesen. 

Ich habe die Satzung der Universität Leipzig zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis zur 
Kenntnis genommen und erkenne diese an. 

Ich bin mir bewusst, dass ein Täuschungsversuch zum Nicht-Bestehen der Bachelorarbeit/ 
Masterarbeit bis zur Exmatrikulation oder nachträglichen Aberkennung des Abschlusses führen 
kann. 

 

Ich habe folgende Hilfsmittel genutzt: 

 

Anwendungsfall Genutztes gKI-Tool  
(URL des Tools in Klammern ange-

ben) 

Betro7ene Teile der Arbeit 
(in Absprache mit der Betreuerin) 

Datenanalyse  Kapitel xy 
Kreative Inhalte  Abbildungen a,b,c 
…anderes (bitte in 
Spalte 2 eintragen) 

  

 

   
Ort, Datum  Unterschrift 
  (Vorname Name) 
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Muster Selbstständigkeitserklärung Staatsexamensarbeit 

Die Lehramtsprüfungsordnung gibt eine eigene Selbstständigkeitserklärung vor. Daher müssen 
sowohl die rechtliche Formulierung nach LAPO I als auch die Vorgaben der Richtlinie beachtet 
werden. Aus diesem Grund besteht die Selbstständigkeitserklärung für Staatsexamensarbeiten 
aus zwei Teilen. Beide Teile müssen unterschrieben werden. 

Selbstständigkeitserklärung nach LAPO I, §11 Abs. 7 
Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit gemäß § 11 Abs. 7 der Lehramtsprüfungs-
ordnung I (LAPO I) selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und 
Hilfsmittel benutzt habe. Alle Stellen, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken 
entnommen sind, wurden durch Angabe der Quellen als Entlehnung kenntlich gemacht. Diese 
Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen. 

 

   
Ort, Datum  Unterschrift 
  (Vorname Name) 

 

 

Zusätzliche Selbstständigkeitserklärung  
unter Berücksichtigung von zulässigen Hilfsmitteln, insbesondere KI-Tools 

Ich habe die Satzung der Universität Leipzig zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis zur 
Kenntnis genommen und erkenne diese an.  

Künstliche Intelligenz habe ich ausschließlich im erlaubten Rahmen (§2, KI-Richtlinie der Erzie-
hungswissenschaftlichen Fakultät) verwendet sowie auf Korrektheit und Relevanz geprüft. Ich 
bin verantwortlich für ggf. durch KI generierte fehlerhafte oder verzerrte Referenzen, Daten-
schutz- und Urheberrechtsfragen oder Plagiate. 

Ich bin mir bewusst, dass ein Täuschungsversuch zum Nicht-Bestehen der Staatsexamensar-
beit bis zur Exmatrikulation oder nachträglichen Aberkennung des Abschlusses führen kann. 

 

Ich habe folgende Hilfsmittel genutzt: 

 

Anwendungsfall Genutztes gKI-Tool  
(URL des Tools in Klammern ange-

ben) 

Betro7ene Teile der Arbeit 

Datenanalyse  Kapitel xy 
Kreative Inhalte  Abbildungen a,b,c 
…anderes (bitte in 
Spalte 2 eintragen) 
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Ort, Datum  Unterschrift 
  (Vorname Name) 
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Anhang 2: Anwendungsfälle von gKI mit begrenztem und geringem/ keinem Risiko sowie General Purpose AI 

beispielhafte Anwendungsfälle Beschreibung und Einordnung kritische Einschätzung 
N

ic
ht

 e
rla

ub
t/

 u
nz

ul
äs

si
g  Generierung von Textbausteinen In diesen Anwendungsfällen ist die Eigenständigkeit (im 

Sinne der Präambel, Absatz 4) nicht gegeben. Außer-
dem liegt bei der Generierung von Daten, die als real 
ausgegeben werden, eine grobe Täuschung und ein Ver-
stoß gegen die Sicherung guter wissenschaftlicher Pra-
xis vor. Die Ausnahmeregelung nach §2, Absatz 3 der KI-
Richtlinie greift, wenn KI-generierte Daten Forschungs-
gegenstand der wissenschaftlichen Arbeit sind. 

Diese Kategorie stützt sich 
auf §1, Absatz 3 und verweist 
damit auf das KI-Gesetz der 
Europäischen Kommission, 
in dem der Hochrisikoeinsatz 
definiert und ausdrücklich 
als unzulässig festgelegt wird 
(EU AI Act, Artikel 6, Absatz 
2). 

Generieren von Daten und Datensät-
zen 

Ke
nn

ze
ic

hn
un

gs
pfl

ic
ht

 

Unterstützung bei Texterstellung / Ar-
gumentationsaufbau und deren Über-
arbeitung 

Autorinnen stehen in der Verantwortung, den Prozess 
hin zu ihrer Qualifizierungsarbeit kritisch und reflexiv zu 
führen, um sich selbst als Autorin ihrer Arbeit positio-
nieren zu können; die Verwendung und Kommunikati-
onsstruktur von/mit gKI ist dialogisch wie iterativ und 
dabei ist zu beachten, dass 

• beim Kürzen von Abschnitten eigene Argumenta-
tionen erhalten bleiben. 

• gKI kann Quellenhinweise generieren, die ggf. in 
die eigene Arbeit einfließen. Werden dabei je-
doch nicht verifizierbare oder sachlich falsche 
Quellen übernommen, ist dies gleichzusetzen 
mit einer ungeprüften Nutzung KI-generierter 
Texte und wird als unzulässige Verwendung be-
wertet 

Diese Kategorie umfasst – 
gemessen an der wissen-
schaftlichen Eigenständig-
keit und Transparenzpflicht – 
Einsatzszenarien, welche in 
Qualifizierungsarbeiten 
kennzeichnungspflichtig 
sind. 

Weiterhin werden in dieser 
Kategorie Anwendungsfälle 
geführt, die rechtlich zwar 
nicht zwingend oUenzulegen 
sind, aber zur Wahrung des 
Vertrauens in die Wissen-
schaft zitiert oder oUenge-
legt werden müssen. 

Datenanalyse / Datengenerierung 
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beispielhafte Anwendungsfälle Beschreibung und Einordnung kritische Einschätzung 

Programmierung / Code-Erstellung • Zusammenfassung von Texten und Literatur-
recherche als Datenanalyse in Reviews oder Me-
taanalysen 

• Einsatz als Interrater im Rahmen qualitativer 
Auswertungen 

• Erzeugung von Simulationen 
• Erzeugen und Auswerten von Datensätzen bei 

Forschungsfragen laut Ausnahmeregelung in §2, 
Absatz 3 

• Erstellung von Programmcodes/Syntaxen für 
quantitative Datenanalyse  

• Generierung von Kategorien im Rahmen qualita-
tiver Auswertungen 

• Erstellung vollständiger Skripte (z.B. gKI-ge-
stützte Transkription) und Algorithmen 

• Verarbeitung von Datensätzen, bspw. für Tran-
skriptionen, darf nur nach vorheriger Zustim-
mung der betroUenen Personen und unter Ein-
haltung der Regelungen zum Datenschutz §3 er-
folgen. 

Die Referenzierung auf nicht vorhandene Abschnitte, 
Daten etc. innerhalb einer Arbeit (z.B. Verweis auf ein 
Ankerbeispiel oder ein Zitat, das nicht im Datenmaterial 
vorkommt) gilt als nicht reflektierte Nutzung im Rahmen 
von Datenanalyse und damit als unzulässige Verwen-
dung von gKI. 
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beispielhafte Anwendungsfälle Beschreibung und Einordnung kritische Einschätzung 

Unterstützung bei der Generierung 
oder Überarbeitung eigener Erhe-
bungsinstrumente 

• Übersetzung eines eigenen Leitfadeninterviews 
in Einfache Sprache (für Interviews mit Kindern 
und Jugendlichen) 

Kreative Inhalte (Bilder, Audio, Video) • Im Rahmen der Arbeit verwendete und nicht 
grundlegend selbst erstellte kreative Inhalte 
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Paraphrasieren; Textzusammenfassun-
gen von verwendeter Literatur 

Erstellte Zusammenfassungen dienen ausschließlich 
der inhaltlichen Orientierung und werden nicht wörtlich 
in die Arbeit integriert:  

• Autorinnen tragen die Verantwortung für die in-
haltlich sinnvolle Integration reflektierter und 
adaptierter Zusammenfassungen 

• Während des Austauschs mit gKI generierte Vor-
schläge werden kritisch geprüft, weitergeführt 
und in reflexiver wie ethisch begründeter Distanz 
von vorschnellen Gewissheiten abgegrenzt 

• Für jede als Quelle ausgewiesene Referenz be-
stätigt die Verfasserin die eigenständige Ein-
sichtnahme der zitierten Passagen 

Diese Kategorie umfasst Ver-
wendungen, die potenziell 
hilfreich sein können, bei 
gleichzeitig hohem Maß an 
kritischer Prüfung, Transpa-
renz und Eigenverantwor-
tung. Es ist durch die Studie-
renden sicherzustellen, dass 
das eigene Lernen und die 
wissenschaftliche Leistung 
nicht beeinträchtigt werden. 
Die Kategorie listet mögliche 
Verwendungen, die bei un-
achtsamer und unangemes-
sener Handhabung proble-
matisch werden können. 

Ideen für Gliederungen 

Ideen für Datensätze, Fehlerbehebung 
bei der eigenen Programmierung/ 
Code-Erstellung 

Sprachliche Glättung und Korrektur, 
Vorschläge für Kürzungen (Lektorat) 

Bei der formalen Korrektur gleicht die gKI Grammatik, 
Rechtschreibung und Interpunktion mit Sprachmodel-
len ab. Bei der stilistischen Glättung wird vielfach der 
Satzbau vereinheitlicht oder vereinfacht. Gleiches gilt 
für Wortwahl und Tonalität. Komplexe und verschach-
telte Sätze werden aufgelöst. Das kann auch zum Ver-
lust wichtiger Nuancen sowie zu durchschnittlichen 
Formulierungen führen, was auch dazu führen kann, 
dass akademische Präzision verloren geht. Dies muss 
in jedem Fall beachtet, überarbeitet und reflektiert wer-
den.  

  

beispielhafte Anwendungsfälle Beschreibung und Einordnung kritische Einschätzung 
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Strukturierung der Arbeitsprozesse • Nutzung von gKI zur Strukturierung von Aufgaben 
und zum Korrekturlesen 

• gKI für die Planung von Aufgaben, Herangehens-
weise an verschiedene Prozesse innerhalb der 
Qualifizierungsarbeit 

Diese Kategorie umfasst den 
Einsatz von KI-Tools, der die 
eigene Arbeit und das Lernen 
der Studierenden unter-
stützt, ohne die Kernkompe-
tenzen des Denkens und 
Schreibens zu ersetzen.  Formatierung, Rechtschreibprüfung • Verwendung von gKI zur Grammatik- und Recht-

schreibprüfung 
• Erstellung von Tabellen, Layout, LaTeX-Code 

Hilfestellung bei Formulierungen • Synonyme, alternative Formulierungen, Satzan-
fänge 

Technische Übersetzungen / Rohüber-
setzungen 

• Übersetzung von Abstracts, Rohfassungen 

Unterstützung beim Verständnis rele-
vanter wissenschaftlicher Quellen 

• Einsatz von gKI, um schwierige Texte besser zu 
verstehen oder technische BegriUe zu vereinfa-
chen (ohne Nutzung in der Arbeit) 

 

beispielhafte Anwendungsfälle Beschreibung und Einordnung kritische Einschätzung 


